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«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Ziele der Stiftung

➢ Lücken bei den Versicherungsleistungen (IV- und 

Altersleistungen) der Missionare weltweit mit 

gesetzeskonformen Lösungen schliessen.

➢ Kapital bilden, um sich bei einem allfälligen 

Wiedereinstieg in der Schweiz in eine PK einkaufen zu 

können.

➢ Den damit zusammenhängenden Einsatz der finanziellen 

Mittel optimieren.



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Vorbemerkungen

➢ Steuerfragen und allfällige Sozialabgaben sind oft 

länderspezifisch und sehr unterschiedlich und müssen 

durch den Missionar oder die Organisation behandelt 

werden.

➢ Die Stiftung ist dem Automatischen Informationsaus-

tausch (AIA) unterstellt. Die Sparkapitalien von 

Mitarbeitern, welche in AIA-Vertragsstaaten leben, 

müssen der Eidg. Steuerverwaltung gemeldet werden und 

werden an die Vertragsstaaten weitergemeldet.



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Wer kann ab wann versichert werden?

➢ Missionarinnen und Missionare, welche 
• keinen AHV-Lohn haben und deshalb auch nicht in der 2. Säule 

versichert werden können, oder

• einen tiefen AHV-Lohn haben, welcher bei einer Rückkehr in die 

Schweiz im IV-Fall oder bei der Pensionierung nur ungenügende 

Leistungen erwarten lässt,

können ab dem

➢ 1. Januar 2018 versichert werden.

1. Priorität haben Mitarbeitende, welche keinen AHV-Lohn 

haben und welche durch die PROSPERITA trotzdem noch 

versichert sind: z. B. Ehefrauen von Missionaren.



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Was kann versichert werden?

➢ IV-Renten, auch Ergänzung zu bestehender 1. und 2. 

Säule, max. Fr. 60’000.-/Jahr

➢ Todesfallkapital, max. Fr. 300’000.-

➢ Erlebensfallkapital (Sparkapital, welches bei Austritt oder 

Pensionierung ausbezahlt wird)

➢ Beitragsbefreiung (Risikoprämien, Sparbeitrag)



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Kosten

➢ IV-Leistungen: gleicher Tarif wir PROSPERITA-PK
• Kosten können abweichen, wenn Arbeitgeber Durchschnitts-

prämie hat.

➢ Beispiele (inkl. Sparbeitragsbefreiung für Fr. 4’000, 

Todesfallkapital von 100’000):
• Mann, 30 j., IV-Rente Fr. 20’000: Fr. 227.70

• Mann, 60 j., IV-Rente Fr. 20’000: Fr. 710.65

➢ Verwaltungskosten: ähnlich wie PROSPERITA-PK
• Für Missionswerke, welche nicht bei PROSPERITA versichert 

sind, gelten höhere Verwaltungskosten.



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Erste Schritte

➢ Vertragsabschluss Arbeitgeber – Missionarsstiftung 

➢ Vertragsparameter festlegen (Kollektivität!):
• IV-Rente, Todesfallkapital, Sparbeitrag, Wartefrist

Vorsorgeplan, Stufe Werk (alles in sFr)

20'000 30'000 40'000 50'000 60'000

Alleinstehend

Verheiratet (nicht Doppelverdiener)

Ehefrau, ohne separates Einkommen

Doppelverdiener 

Doppelverdiener Partner

Ziel-IV-Rente/Jahr total



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Wie geht es weiter? (PROSPERITA)

➢ Wir werden alle Werke, welche bei PROSPERITA 

versichert sind und bei denen wir wissen oder vermuten, 

dass es Versicherte OHNE 1. Säule (AHV/IV) hat, 

kontaktieren.

➢ Alle diese Versicherten müssen auf den 01.01.2018 in die 

MISSIONARSSTIFTUNG transferiert werden.

➢ Falls Werke auch gleich die fiktiven Löhne oder 

ungenügende IV-Leistungen korrigieren wollen, dann ist 

das selbstverständlich möglich. Wird aber im 2018 

Priorität haben.

➢ Werke können uns natürlich auch kontaktieren.



«MISSIONARSSTIFTUNG» 

Werke, die nicht bei PROSPERITA sind.

➢ Alle Missionswerke, die Mitarbeitende im Ausland haben, 

sind eingeladen, von den neuen Leistungen der 

MISSIONARSSTIFTUNG zu profitieren.

➢ Homepage: www.missionarsstiftung.ch

➢ Kontaktieren Sie mich:
Paul Beyeler, Waldhofstrasse 4, 4900 Langentha

Tel. 079 277 63 13     E-Mail: paul.beyeler@prosperita.ch


